
 

 

 

 

 
 
 
Bericht 
 
über die Prüfung 
des Jahresabschlusses 
zum 31. Dezember 2017 
und des Lageberichts für 
das Geschäftsjahr 2017 
 
der 
 

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 

Bruchköbel 
 

Dieser Prüfungsbericht richtet sich – unbeschadet eines etwaigen gesetzlich begründeten 
Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unter-
nehmens. Soweit nicht im Rahmen der Auftragsvereinbarung zwischen dem Unternehmen 
und der RGT Treuhand Revisionsgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus-
drücklich erlaubt, ist eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet. 



 
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2017 Blatt 2 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

 Blatt 

A. Prüfungsauftrag .............................................................................................. 5 

B. Grundsätzliche Feststellungen ...................................................................... 7 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung ......................... 7 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung ................................................. 11 

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung ....................... 15 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung ........................................... 15 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen ............................. 15 

2. Jahresabschluss ........................................................................... 16 

3. Lagebericht ................................................................................... 17 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses .............................................. 17 

III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ............................... 18 

1. Vermögenslage ............................................................................ 18 

2. Finanzlage .................................................................................... 21 

3. Ertragslage ................................................................................... 23 

E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG ......................... 25 

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung ........... 26 

elektronische Fassung



 
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2017 Blatt 3 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 
 

 

Anlagenverzeichnis 
 

Anlage I: Bilanz zum 31. Dezember 2017 

Anlage II: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 

Anlage III: Anhang für das Geschäftsjahr 2017 

Anlage IV: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 

Anlage V: Rechtliche Verhältnisse 

Anlage VI: Fragenkatalog gem. § 53 HGrG 

Anlage VII: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 

 

 

elektronische Fassung



 
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2017 Blatt 4 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 
 

 

Abkürzungsverzeichnis 
 

AktG Aktiengesetz 

D&O Directors and Officers 

DRS Deutscher Rechnungslegungsstandard 

EigBGes Eigenbetriebsgesetz Hessen 

EStG Einkommensteuergesetz 

HGB Handelsgesetzbuch 

HGO Hessische Gemeindeordnung 

HGrG Haushaltsgrundsätzegesetz 

IDW Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf 

IDW PS IDW Prüfungsstandard 

IKS Internes Kontrollsystem 

IT Information Technology 

MDK Medizinischer Dienst der Krankenversicherung 

PBV Pflege-Buchführungsverordnung 

PH Prüfungshinweis des IDW 

PS Prüfungsstandard des IDW 

SGB Sozialgesetzbuch 

SIS Strukturiertes Informationsaustauschsystem 

 

 

elektronische Fassung



 
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2017 Blatt 5 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 
 

 

A. Prüfungsauftrag 

Die Betriebskommission des 

 

Eigenbetriebes „Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel“ 

Bruchköbel 

 

– im Folgenden auch kurz „Soziale Dienste“ oder „Eigenbetrieb“ genannt – 

 

hat uns den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 unter Einbe-

ziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Geschäfts-

jahr 2017 des Eigenbetriebes gemäß der Vorschriften der §§ 316 ff. HGB sowie nach 

berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schrift-

lich Bericht zu erstatten. 

 

Dem Prüfungsauftrag lag der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24. Ok-

tober 2017 zugrunde, bei der wir zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 Abs.1 

Satz 1 HGB). Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 25. Januar 2018 angenommen. 

 

Der Eigenbetrieb ist gemäß § 27 Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes des Landes Hessen 

nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetz-

buches zu prüfen, soweit sich aus dem EigBGes oder einer hierzu ergangenen Rechts-

verordnung nichts anderes ergibt. 

 

Gemäß § 53 Abs. 1 Nr. 1 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) wurde der Auftrag um die 

Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung erweitert. 

 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nach-

folgenden Bericht, in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Bericht-

erstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde. 
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Darüber hinaus haben wir den IDW Prüfungshinweis „Berichterstattung über die Prüfung 

öffentlicher Unternehmen“ (IDW PH 9.450.1) beachtet. 

 

Der Bericht enthält in Abschnitt B. vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung 

durch die Betriebsleitung. 

 

Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C. und 

D. im Einzelnen dargestellt. Die Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG werden in Ab-

schnitt E. dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungs-

vermerk wird in Abschnitt F. wiedergegeben. 

 

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz 

(Anlage I), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) und dem Anhang (Anlage III) 

sowie den geprüften Lagebericht (Anlage IV) und den Fragenkatalog gemäß § 53 Abs. 1 

Nr. 1 HGrG (Anlage VI) beigefügt. 

 

Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in der Anlage V tabellarisch dargestellt. 

 

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis 

zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage VII beigefügten „All-

gemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaf-

ten vom 1. Januar 2017“ zugrunde. 
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B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung der Betriebsleitung 

Die Betriebsleitung hat im Lagebericht (Anlage IV) und im Jahresabschluss (Anlagen I 

bis III) die wirtschaftliche Lage des Eigenbetriebes beurteilt. 

 

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließen-

den Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung im Jahresab-

schluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung 

des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Eigenbetriebes unter Berücksich-

tigung des Lageberichtes ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eige-

nen Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben. 

 

Folgende Kernaussagen des Lageberichts sind hervorzuheben: 

 

1. Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres stellte sich wie im Vorjahr fast gleich 

dar. 

2. Risiken ergeben sich aus den Entwicklungen des Marktumfelds. 

3. Basierend auf dem Wirtschaftsplan gehen die Sozialen Dienste von einem Über-

schuss von TEUR 23 als Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 aus. 

 

Zu 1. Wie die Betriebsleitung im Lagebericht zutreffend ausführt, konnten die Sozialen 

Dienste der Stadt Bruchköbel im Berichtsjahr ein ähnliches Ergebnis erzielen wie 

im Vorjahr. Das Ergebnis lag mit TEUR 174 über dem kalkulierten Planergebnis 

von TEUR 106 allerdings leicht unter dem Ergebnis des Vorjahres von 

TEUR 178. 

 
Die Betriebsleistung von TEUR 1.441 lag aufgrund der leicht gestiegenen Patien-

tenzahlen und der Umstrukturierung der Einordnung der Pflegebedarfe um TEUR 

256 über den geplanten Werten. Die Erträge aus allgemeinen Pflegekosten lagen 

im Berichtsjahr um TEUR 112 über denen des Vorjahres. 

 

elektronische Fassung



 
Prüfungsbericht zum 31. Dezember 2017 Blatt 8 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 
 

 

Die sonstigen Umsatzerlöse stiegen ebenfalls, bedingt durch die positive Ent-

wicklung in allen Bereichen um TEUR 43. 

 

Analog zum Anstieg der Umsatzerlöse stiegen auch die Materialaufwendungen. 

Aufgrund von langfristigen Krankheitsausfällen und späterem Ausscheiden meh-

rerer Mitarbeiter stieg die Zahl der Überstunden für die verbliebenen Mitarbeiter 

erheblich an. Dies spiegelt sich in der Erhöhung der Personalaufwendungen wie-

der. Die tatsächlichen Personalkosten lagen mit TEUR 1.093 deutlich über den 

geplanten Personalkosten von TEUR 920. 

 

Alle weiteren Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesent-

lich verändert. Die bereits in den Vorjahren angestoßenen Maßnahmen und Ein-

sparungen haben sich im Berichtsjahr verstetigt. 

 

Der Anstieg der Personalaufwendungen hat die gute Erlösentwicklung nicht auf-

gezehrt. Insgesamt konnte der Eigenbetrieb ein Jahresergebnis von TEUR 174 

erzielen, das nur um TEUR 4 unter dem Ergebnis des Vorjahres liegt. 

 

Zu 2. Die Risikolage des Eigenbetriebes sieht die Betriebsleitung für die Jahre 2017 

und 2018 als überschaubar an. Bestandsgefärdende Risiken, insbesondere mit 

Auswirkung auf die Liquidität des Eigenbetriebes, sind für die Folgejahr nicht zu 

erkennen. Wesentliche Risiken sieht die Betriebsleitung in der Entwicklung des 

Marktumfeldes. Gerade der Fachkräftemangel in Pflegeberufen stellt eine große 

Herausforderung für den Eigenbetrieb dar. Das Jahr 2017 war durch eine prekäre 

Personalsituation geprägt. Mitarbeiter, die langfristig aus gesundheitlichen Grün-

den ausgefallen sind, verließen dann letztendlich den Eigenbetrieb. Es handelte 

sich hierbei um Vollzeitkräfte. Die entstandenen Lücken mussten dann durch 

Mehrarbeit und Überstunden der Teilzeitkräfte abgedeckt werden. Drei Stellen 

konnten wieder neu besetzt werden. Diese Situation spiegelt sich im Anstieg der 

Personalaufwendungen wieder. Um die Anforderungen, insbesondere den ge-

setzlich geforderten höheren Personalschlüssel, erfüllen zu können, ist eine 

stabile Personalausstattung unerlässlich. 
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Wie die Betriebsleitung im Lagebericht darstellt, ist die Situation nicht nur für den 

Eigenbetrieb, sondern für die gesamte Bundesrepublik alarmierend. Neueste 

Prognosen errechnen eine Versorgungslücke von 500.000 Vollzeitkräften 

deutschlandweit. Der Eigenbetrieb versucht daher mit der Steigerung der Arbeit-

geberattraktivität, der Optimierung interner Prozesse in der Personalbeschaffung 

sowie einer professionellen Außendarstellung der prognostizierten Entwicklung 

entgegen zu treten. Ebenso sieht die Betriebsleitung die fachliche und qualitative 

Entwicklung des aktuellen Mitarbeiterstamms als wesentliche Aufgabe an. 

 

Zu 3. Die Betriebsleitung prognostiziert für das kommende Jahr einen Überschuss von 

TEUR 23. Die Planung für 2018 orientiert sich im Wesentlichen an den Zahlen für 

2016. Für die Umsatzerlöse wurde zwar mit TEUR 1.201 ein Anstieg prognosti-

ziert, jedoch liegen die geplanten Zahlen noch unter den tatsächlichen Erlösen 

des Berichtsjahres. Für 2018 trat ab Februar eine neue Entgeltvereinbarung im 

Bereich SGB V in Kraft. 

 

Für den Personalbereich liegt die Planung mit TEUR 988 ebenfalls unter den tat-

sächlichen Aufwendungen für 2017 von TEUR 1.093. Allerdings war das Jahr 

2017 geprägt von den erheblichen Mehr- und Überstunden aufgrund der krank-

heitsbedingen Ausfälle. 

 

Die übrigen Aufwendungen bewegen sich laut Planansatz auf dem Niveau des 

Vorjahres. Eine wesentliche Veränderung ist durch die geplanten Aktivitäten bzw. 

erwarteten Entwicklungen nicht zu erkennen. Lediglich die Abschreibungen wur-

den aufgrund der geplanten Fertigstellung der Website in 2018 entsprechend hö-

her eingestellt. 

 

Die Betriebsleitung geht im Wirtschaftsplan 2018 daher von einem positiven Er-

gebnis von rund TEUR 23 aus, welches um TEUR 151 unter dem erzielten Er-

gebnis für 2017 liegt. 
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Die oben angeführten Hervorhebungen werden im Abschnitt D.III. durch analysierende 

Darstellungen wesentlicher Aspekte der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ergänzt. 

 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die 

Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes einschließlich der dargestellten Chancen und 

Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurtei-

lung durch die Betriebsleitung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutref-

fend. Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des 

Eigenbetriebes gefährdet wäre. 
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C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. 

Dezember 2017 (Anlagen I bis III) und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 

(Anlage IV) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur 

Rechnungslegung. 

 

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den 

bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen 

Vorschriften entspricht und insgesamt eine zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-

triebes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künfti-

gen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung hat sich auch darauf erstreckt, 

ob die gesetzlichen Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichtes beachtet worden 

sind. 

 

Die Prüfung erstreckte sich gemäß § 53 HGrG auch auf die Ordnungsmäßigkeit der 

Betriebsleitung; dabei ist zu untersuchen, ob zweckmäßig und wirtschaftlich verfahren 

wurde. 

 

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbeson-

dere, ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nur im Rah-

men des Fragenkatalogs Gegenstand des uns erteilten Auftrags zur Jahresabschluss-

prüfung. Wir verweisen auf die dort getroffenen Feststellungen. 

 

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes ist für die Rechnungslegung, die dazu eingerich-

teten internen Kontrollen, sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere 

Aufgabe ist es, die von der Betriebsleitung vorgelegten Unterlagen und die gemachten 

Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen. 

 

Die Prüfungsarbeiten haben wir – mit Unterbrechungen – in den Monaten Mai bis Juni 

2018 in den Geschäftsräumen des Eigenbetriebes und in unserem Büro durchgeführt. 

Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts. 
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Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk vom 14. Juli 2017 versehene Vorjahresabschluss zum 

31. Dezember 2016; er wurde mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 

24.  Oktober 2017 unverändert festgestellt. 

 

Der uns zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde von 

der FLORIG & SÖHNE GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesell-

schaft, Aschaffenburg, erstellt. 

 

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestäti-

gungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Eigenbetriebes. 

 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von der Be-

triebsleitung und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden. 

 

Ergänzend hierzu hat die Betriebsleitung in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung 

schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss 

alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgren-

zungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderli-

chen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gege-

ben worden sind. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des 

Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unse-

rer Prüfung auch nicht bekannt geworden. 

 

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Ent-

wicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Eigenbetriebes wesentlichen Gesichts-

punkte sowie die nach § 289 HGB erforderlichen Angaben enthält. 

 

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der 

§§ 316 ff. HGB und die vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. 
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Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert – jedoch ohne spezielle Ausrichtung 

auf eine Unterschlagungsprüfung – so angelegt, dass wir Unregelmäßigkeiten und Ver-

stöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsäch-

lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 

Eigenbetriebes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen. 

 

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unse-

rer vorläufigen Lageeinschätzung des Eigenbetriebes und eine Einschätzung der Wirk-

samkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde 

(risikoorientierter Prüfungsansatz). Die Einschätzung basierte insbesondere auf Er-

kenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenri-

siken, Unternehmensstrategie und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus 

dem Prüfungsbericht des Vorjahres, aus Gesprächen mit der Betriebsleitung und Mitar-

beitern des Eigenbetriebes bekannt. 

 

Aus den im Rahmen der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich 

folgende Prüfungsschwerpunkte: 

 

 Ansatz und Bewertung im Anlagevermögen 

 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

 Ansatz und Bewertung der sonstigen Rückstellungen 

 Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter 

 Umsatzrealisierung. 

 

Ausgehend von einer vorläufigen Beurteilung des IKS haben wir bei der Festlegung der 

weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlich-

keit beachtet. 

 

Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden 

daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfgebiete und 

der Organisation des Rechnungswesens in entsprechender Auswahl durchgeführt. Die 

Auswahl erfolgte derart, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten 

des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetz-

lichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen. 
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Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Eigenbetriebes 

haben wir u.a. Protokolle, Beschlüsse der Organe und städtischen Gremien, Bestands-

verzeichnisse, Saldenlisten und Verträge eingesehen sowie Bankbestätigungen einge-

holt. 

 

Art und Umfang der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen haben wir in un-

seren Arbeitspapieren festgehalten. Hierbei haben wir IDW PS 460 beachtet. 
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Bücher des Eigenbetriebes sind ordnungsmäßig geführt. Die Belegfunktion ist erfüllt. 

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach unseren 

Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der 

Betriebssatzung. 

 

Die Finanz- und die Anlagenbuchhaltung wurden im Berichtsjahr extern durch die 

FLORIG & SÖHNE GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 

Aschaffenburg, unter Verwendung der DATEV-Software „Rechnungswesen pro“ durch-

geführt. 

 

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungsprogramms „Rechnungswesen pro“ 

wurde zuletzt am 28. Februar 2018 durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young 

GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, bestätigt. 

 

Die Lohn- und Gehaltsabrechnungen werden in Zusammenarbeit mit der ekom21, 

Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen, von der Stadtverwaltung Bruchköbel für 

den Eigenbetrieb erstellt. 

 

Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontroll-

system ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und 

Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Beleg-

wesen ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen 

der von uns geprüften Vorjahresbilanz eröffnet und insgesamt während des gesamten 

Geschäftsjahres ordnungsgemäß geführt. 

 

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, füh-

ren zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lage-

bericht. 
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Im Hinblick auf die IT-gestützte Rechnungslegung ist festzustellen, dass die Sicherheit 

der für die Zwecke der Rechnungslegung verarbeiteten Daten gewährleistet ist. 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unter-

lagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem, Kostenrechnung und Pla-

nungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften ein-

schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden 

Bestimmungen der Satzung des Eigenbetriebes entsprechen. Die Prüfung ergab keine 

Beanstandungen. 

 

 

2. Jahresabschluss 

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 wurde nach den entspre-

chenden Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung sowie des Eigenbetriebs-

gesetzes unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-

den Bestimmungen der Satzung aufgestellt. 

 

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsmäßig aus der Buchfüh-

rung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wur-

den ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. Die Gliederung der 

Bilanz (Anlage I) sowie der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) erfolgt nach den 

Formblättern der Pflegebuchführungsverordnung. 

 

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte 

bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang. 

 

In dem von dem Eigenbetrieb aufgestellten Anhang (Anlage III) sind die auf die Bilanz 

und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die 

wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und 

Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. 

 

Die Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB ist bezüglich der Angaben zu den Betriebs-

leitergehältern im Anhang zu Recht in Anspruch genommen worden. 
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Die gesetzlichen Vorschriften des HGB nach neuer Fassung sind zutreffend bei der Jah-

resabschlusserstellung angewendet worden. 

 

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen 

Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den er-

gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung. 

 

Die Prüfung ergab keine Beanstandungen. 

 

 

3. Lagebericht 

Die Prüfung des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2017 (Anlage IV) hat ergeben, dass 

der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zu-

künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt und die Angaben nach § 289 

Abs. 2 HGB vollständig und zutreffend sind. 

 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht alle vorgeschriebenen Anga-

ben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht. 

 

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss insgesamt, d.h. im Zusammen-

wirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung – ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermit-

telt (§ 264 Abs. 2 HGB). 

 

Im Übrigen verweisen wir hierzu auch auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage in Abschnitt D.III. 
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III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz 

und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten 

geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des 

Eigenbetriebes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten – insbesonde-

re aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten – relativ begrenzt. 

 

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe 

von einer Einheit auftreten. 

 

 
1. Vermögenslage 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2017 nach wirt-

schaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechen-

den Bilanzposten zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt (Anlage I). 

 

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem 

langfristig (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen 

Vermögen zugeordnet. 

 

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem 

Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuord-

nung nach langfristiger (Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger 

Verfügbarkeit erfolgt. 
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Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich um TEUR 226 erhöht. Da-

bei beträgt das Anlagevermögen unverändert zum Vorjahr rund 3 Prozent der Bilanz-

summe und das Umlaufvermögen rund 97 Prozent. 

 

Auf der Aktivseite erhöhte sich das Umlaufvermögen im Wesentlichen durch den Anstieg 

der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der flüssigen Mittel. Auf der Pas-

sivseite erhöhte sich das langfristige Kapital durch den Jahresüberschuss und den An-

stieg der Rückstellungen. 

 

Die Investitionen in das Anlagevermögen mit TEUR 9 im Berichtsjahr betreffen im We-

sentlichen geleistete Anzahlungen für die Neugestaltung der Homepage sowie die Er-

neuerung der Hardwareausstattung. Insgesamt hat sich das Anlagevermögen, nach Be-

rücksichtigung der planmäßigen Abschreibungen, um TEUR 1 auf TEUR 30 erhöht. 

 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind stichtagsbedingt auf 

TEUR 227 gestiegen.  

TEUR % TEUR % TEUR

AKTIVA
Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände 12 1,1 12 1,4 0
Sachanlagen 18 1,7 17 2,1 1

30 2,8 29 3,5 1
Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 227 21,5 187 22,6 40
Flüssige Mittel 792 75,1 609 73,5 183
sonstige Vermögensgegenstände inkl. RAP 6 0,6 4 0,5 2

1.025 97,2 800 96,5 225

1.055 100,0 829 100,0 226

PASSIVA
Eigenkapital 26 2,5 26 3,1 0
Kapitalrücklage 21 2,0 21 2,5 0
Gewinnrücklage 718 68,1 540 65,1 178
Bilanzgewinn 174 16,5 178 21,5 -4

Langfristiges Kapital 939 89,0 765 92,3 174

Kurzfristiges Fremdkapital
Rückstellungen 109 10,3 59 7,1 50
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 7 0,7 5 0,6 2

116 11,0 64 7,7 52

1.055 100,0 829 100,0 226

31.12.2017 31.12.2016
Verän-
derung
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Die Veränderung der liquiden Mittel ist im Einzelnen unter D.III.2., Finanzlage, erläutert. 

 

Die Eigenkapitalquote verminderte sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig von rund 

92 Prozent auf rund 89 Prozent und ist weiterhin als äußerst positiv zu bewerten. Der 

Jahresüberschuss des Geschäftsjahres wird vollständig den Rücklagen zugeführt. Für 

die bevorstehenden Baumaßnahmen im Zusammenhang mit einem möglichen Neubau 

der Geschäftsräume, sollen die Überschüsse zur Deckung der erforderlichen Ausgaben 

zur Verfügung stehen. 

 

Die sonstigen Rückstellungen haben sich deutlich um TEUR 50 erhöht und betreffen 

im Wesentlichen die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (TEUR 90) sowie für 

die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses (TEUR 14). Ursächlich für den mas-

siven Anstieg der Personalrückstellungen ist die Leistung erheblicher Überstunden durch 

die Arbeitnehmer. Aufgrund von langwierigen Erkrankungen von Vollzeitkräften leisteten 

insbesondere die Teilzeitkräfte deutlich mehr Stunden, um den Ausfall kompensieren zu 

können. Zum Bilanzstichtag hatten sich daher hohe Überstundenansprüche der Arbeit-

nehmer ergeben. 

 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt 

leicht erhöht. 
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2. Finanzlage 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung 

auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß 

DRS 21 mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt. 

 

 
 

Nach der Berücksichtigung der Veränderung des working capitals sowie der Rückstel-

lungen ergibt sich ein positiver Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe 

von TEUR 192. Der Anstieg ist im Wesentlichen durch die Zunahme der Rückstellungen, 

insbesondere im Personalbereich zurückzuführen. 

 

Der negative Cashflow aus Investitionstätigkeit in Höhe von TEUR 9 betrifft die Inves-

titionen in das Anlagevermögen betreffend der Neugestaltung der Website und Ersatzin-

vestitionen der Hardware. 

 

 

2017 2016
TEUR TEUR

Periodenergebnis 174 178
+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 7 8
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen 50 10
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finan-
zierungstätigkeit zuzuordnen sind -42 -37

+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2 -13

-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 1 1

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 192 147

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -1 -11
+ Einzahlungen aus Abgängen  von Gegenständen des Sachanlagevermögens 0 1
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -8 -8
+ Erhaltene Zinsen 0 1

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -9 -17

- Gezahlte Zinsen 0 -1

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 0 -1

= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds 183 129

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 609 480

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 792 609
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Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR 0 (Vorjahr TEUR -1), da we-

der Zinserträge noch Zinsaufwendungen geflossen sind. Im Geschäftsjahr wurden keine 

Kreditaufnahmen getätigt und es haben keine Kapitalzuflüsse durch den Gesellschafter 

stattgefunden. 

 

Insgesamt hat sich zum Bilanzstichtag der Finanzmittelbestand deutlich um TEUR 183 

auf TEUR 792 erhöht. 

 

Die Liquidität hat sich durch den deutlichen Anstieg der liquiden Mittel sowie der kurzfris-

tigen Forderungen verbessert, wie sich aus nachfolgender Tabelle ablesen lässt. 

 

 
 

2017 2016 Veränderung
TEUR TEUR TEUR

Liquidität I

Liquide Mittel 792 609 183

+ kurzfristige Forderungen und 228 188 40
- kurzfristiges Fremdkapital 116 64 52

= Netto-Geldvermögen 904 733 171
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3. Ertragslage 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage II) abgeleitete analytische Gegen-

überstellung der Erfolgsrechnungen der beiden Geschäftsjahre 2017 und 2016 in Form 

einer betriebswirtschaftlichen Erfolgsspaltung zeigt folgendes Bild der Ertragslage: 

 
 

Das Geschäftsjahr ist gekennzeichnet durch die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestie-

genen Umsatzerlöse jedoch kompensiert durch die ebenfalls deutlich gestiegenen Per-

sonalaufwendungen. In Folge dessen ist das Betriebsergebnis im Vergleich zum Vorjahr 

leicht zurückgegangen. 

 

 

TEUR % TEUR % TEUR

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen
gemäß PflegeVG 797 55,3 685 53,0 112
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen 50 3,5 36 2,8 14
Sonstige Umsatzerlöse 594 41,2 565 43,7 29

BETRIEBSLEISTUNG 1.441 100,0 1.286 99,5 155

sonstige betriebliche Erträge 0 0,0 7 0,5 -7
GESAMTLEISTUNG 1.441 100,0 1.293 100,0 148

Personalaufwand -1.093 -75,9 -965 -74,6 -128
Materialaufwand -91 -6,3 -75 -5,8 -16
Steuern, Abgaben, Versicherungen -15 -1,0 -14 -1,1 -1
Mieten, Pachten, Leasing -40 -2,8 -31 -2,4 -9
Abschreibungen -7 -0,5 -8 -0,6 1
Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung -19 -1,3 -16 -1,2 -3
Sonstige betriebliche Aufwendungen -2 -0,1 -6 -0,5 4

BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN -1.267 -87,9 -1.115 -86,3 -152

BETRIEBSERGEBNIS 174 12,1 178 13,7 -4

FINANZERGEBNIS 0 0,0 0 0,0 0

JAHRESÜBERSCHUSS 174 12,1 178 13,7 -4

 Verän-
derung2017 2016
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Aufgrund gestiegener Erträge konnte die Betriebsleistung des Vorjahres um TEUR 155 

übertroffen werden und beträgt TEUR 1.441. Im Jahr 2017 hat sich, aufgrund der ge-

setzlichen Neueinteilung der Pflegebedarfe, eine Änderung in der Ertragsstruktur des 

vorhandenen Patientenstammes ergeben. Dies führte zu einem Anstieg der Erträge, 

obwohl keine wesentliche Änderungen in den Patientenzahlen und im Umfang der Pfle-

geleistungen zu verzeichnen war. Infolge dessen sind auch die Materialaufwendungen 

um TEUR 16 angestiegen. 

 

Die Aufwendungen im Personalbereich stiegen im Berichtsjahr deutlich um 13 Pro-

zent (TEUR 1.093). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Vergütungen für 

Mehr- und Überstunden, die aufgrund von Krankheitsausfällen und der angespannten 

Personalsituation erforderlich waren. Insbesondere die Erhöhung der Urlaubs- und 

Überstundenrückstellungen von TEUR 47 haben zum Anstieg beigetragen. 

 

Die Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung sind im Geschäftsjahr 

von TEUR 16 auf TEUR 19 gestiegen und beinhalten im Wesentlichen Wartungskosten 

für Hard- und Software und Instandhaltungen der Fahrzeugflotte. 

 

Bei den übrigen Positionen der betrieblichen Aufwendungen ergaben sich keine signi-

fikanten Änderungen, so dass sich die betrieblichen Aufwendungen insgesamt um 

TEUR 152 auf TEUR 1.267 erhöhten. 

 

Als Gesamtergebnis konnte im Berichtsjahr ein Gewinn von TEUR 174 gegenüber 

TEUR 178 im Vorjahr ausgewiesen werden. 
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E. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 

und 2 HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der 

Finanzen, dem Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten 

IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach 

§ 53 HGrG“ beachtet. 

 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit 

der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrecht-

lichen Vorschriften und den Bestimmungen der Eigenbetriebssatzung geführt worden 

sind. 

 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage VI dar-

gestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten er-

geben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Be-

triebsleitung von Bedeutung sind. 
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F.  Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung 

Nach dem abschließenden Ergebnis unsrer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2017 (Anlagen I bis III) und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 

2017 (Anlage IV) der Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel, Bruchköbel, unter dem Da-

tum vom 29. Juni 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, 

der hier wiedergegeben wird: 

 

 

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Soziale 

Dienste der Stadt Bruchköbel, Bruchköbel, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 

31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss 

und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Ver-

antwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf 

der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresab-

schluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 

 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzu-

führen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und 

durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage we-

sentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der 

Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das 

wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über 

mögliche Fehler berücksichtigt. 

 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen in-

ternen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresab-

schluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
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Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 

wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Ge-

samtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, 

dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse ent-

spricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-

tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 

Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen 

Vorschriften und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbe-

triebes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 

 

Friedberg, den 29. Juni 2018 

 

 

RGT TREUHAND 

Revisionsgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 

 

Jürgen Lohr     Esther Rupp 

Wirtschaftsprüfer    Wirtschaftsprüferin“ 
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Wir erstatten diesen

chen Vorschriften und

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer v

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei

unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.
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 unter Beachtung der deutschen

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer v

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei

unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

ni 2018  

Revisionsgesellschaft mbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

 
 

 

Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den

unter Beachtung der deutschen

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

serer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf

unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

 

 
 Esther Rupp

 Wirtschaftsprüferin

Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den

unter Beachtung der deutschen 

Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450). 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

orherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf

unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Esther Rupp 

Wirtschaftsprüferin

Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den

 Grundsätze ordnungsmäßiger

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

orherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf

unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen. 
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Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzl

Grundsätze ordnungsmäßiger

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses

orherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder

Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der best

tigten Fassung abweichenden Form (auch Übersetzung in andere Sprachen) bedarf u

unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf
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Bilanz zum 31. Dezember 2017 
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AKTIVA PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Gewährtes Kapital 26.000,00 26.000,00
2. Kapitalrücklage 21.082,62 21.082,62

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 3. Gewinnrücklagen
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie  - andere Gewinnrücklagen 717.797,23 539.694,83
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 358,5 552,50 4. Bilanzgewinn 174.468,65 178.102,40

2. geleistete Anzahlungen 12.183,61 11.183,61 939.348,50 764.879,85
12.542,11 11.736,11

B. Rückstellungen
II. Sachanlagen

1. Sonstige Rückstellungen 108.978,78 59.214,43
1. Technische Anlagen 0,50 0,50
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 18.076,00 16.799,00
3. Fahrzeuge 0,50 0,50 C. Verbindlichkeiten

18.077,00 16.800,00
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.971,46 4.872,19

B. Umlaufvermögen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
 TEUR 7 (TEUR 5)

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2. Sonstige Verbindlichkeiten 61,93 28,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 7.033,39 4.900,21

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 226.816,27 187.252,66  TEUR 0 (TEUR 0)
2. Sonstige Vermögensgegenstände 859,59 1.061,86

227.675,86 188.314,52

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks 792.038,47 608.827,33

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.027,23 3.316,53

1.055.360,67 828.994,49 1.055.360,67 828.994,49

Bilanz zum 31. Dezember 2017
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Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 

vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 

 

  

elektronische Fassung



 
Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel  Anlage II 
 Blatt 2 
 

 

 
 

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR

1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und 
vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 796.549,26 685.372,06

2. Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen 49.595,66 35.657,05

3. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit 595.173,31 564.834,13
nicht in den Nummern 1 und 2 enthalten

4. Sonstige betriebliche Erträge 5,64 6.502,60
1.441.323,87 1.292.365,84

5. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter -864.449,46 -778.451,08
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und

sonstige Aufwendungen -228.875,73 -186.151,68
- davon für Altersversorgung TEUR 68 (TEUR 55) -1.093.325,19 -964.602,76

6. Materialaufwand 
a) Wasser, Energie, Brennstoffe -3.950,00 -3.950,00
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf -87.071,50 -70.600,55

-91.021,50 -74.550,55

7. Steuern, Abgaben, Versicherungen -14.305,35 -14.034,55

8. Mieten, Pacht, Leasing -40.113,36 -54.418,71 -30.506,44
-1.238.765,40 -1.083.694,30

Zwischenergebnis 202.558,47 208.671,54

9. Abschreibungen
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände und Sachanlagen -7.375,48 -8.250,11

10. Aufwendungen für Instandhaltung und 
Instandsetzung -18.975,83 -15.986,68

11. Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.629,21 -6.191,87
-27.980,52 -30.428,66

Zwischenergebnis 174.577,95 178.242,88

12. Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 10,93

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -109,30 -151,41
-109,30 -140,48

14. Jahresüberschuss 174.468,65 178.102,40

15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 178.102,40 93.712,19

16. Einstellungen in Gewinnrücklagen
a) andere Gewinnrücklagen 178.102,40 93.712,19

17. Verwendung für gemeinnützige Zwecke 0,00 0,00

18. Bilanzgewinn 174.468,65 178.102,40

Gewinn- und Verlustrechnung 
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
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Anhang für das Geschäftsjahr 2017 
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I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen 

 

Bei den Sozialen Diensten der Stadt Bruchköbel handelt es sich um einen Eigenbetrieb 

der Stadt Bruchköbel. 

 

 

II.   Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

 

Der Jahresabschluss wurde nach den geltenden Vorschriften des Eigenbetriebsgeset-

zes Hessen, nach dem Handelsgesetzbuch sowie in Anlehnung an die Verordnung über 

die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege- und Buch-

führungsverordnung PBV) in der ab 1. Januar 2017 gültigen Fassung aufgestellt. 

 

Gemäß § 122 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 HGO ist die Gesellschaft verpflichtet, den vorliegen-

den Jahresabschluss entsprechend den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vor-

schriften des dritten Buches des Handelsgesetzes aufzustellen. 

 

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft: 

 

Firma:   Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 

Sitz:   Bruchköbel 

 

 

III. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu 

Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen 

vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der 

Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 

 

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis 410 € 

wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Geringwertige Anlagegü-

ter mit Anschaffungskosten bis 150 € werden entsprechend den steuerlichen Regelun-

gen des § 6 Abs. 2a EStG im Zugangsjahr als laufender Aufwand behandelt. 
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Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände entsprechen den Nominalwer-

ten. Innerhalb der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wird bei den 

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen allen erkennbaren Einzelrisiken und dem 

allgemeinen Kreditrisiko durch angemessene Abwertung Rechnung getragen. 

 

Die liquiden Mittel werden mit dem Nennwert angesetzt. 

 

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschluss-

stichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung 

des Postens erfolgt linear entsprechend dem Zeitablauf. 

 

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen 

Verbindlichkeiten und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung not-

wendigen Erfüllungsbetrag bewertet. 

 

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. Sofern die Tageswerte 

über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden diese berücksichtigt. 

 

 

IV. Angaben zur Bilanz 

 

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zum Anhang. 

 

Die Entwicklung der Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung 

des Sachanlagevermögens zeigt nachstehender Fördernachweis, der dem Anhang bei-

gefügt ist. Sachanlagen wurden von der Stadt Bruchköbel finanziert. 
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Posten des Anlagevermögens

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR v.H. v.H.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, 

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen 
Rechten und Werten 23.731,70 0,00 0,00 0,00 23.731,70 23.179,20 194,00 0,00 23.373,20 358,50 552,50 0,82% 1,51%

2. geleistete Anzahlungen 11.183,61 1.000,00 0,00 0,00 12.183,61 0,00 0,00 0,00 0,00 12.183,61 11.183,61 0,00% 100,00%

34.915,31 1.000,00 0,00 0,00 35.915,31 23.179,20 194,00 0,00 23.373,20 12.542,11 11.736,11 0,54% 34,92%

II. Sachanlagen
1. Technische Anlagen 8.432,90 0,00 0,00 0,00 8.432,90 8.432,40 0,00 0,00 8.432,40 0,50 0,50 0,00% 0,01%
2. Einrichtungen und Ausstattungen 

ohne Fahrzeuge 85.600,08 8.459,48 5.553,95 0,00 88.505,61 68.801,08 7.181,48 5.552,95 70.429,61 18.076,00 16.799,00 8,11% 20,42%
3. Fahrzeuge 12.866,13 0,00 0,00 0,00 12.866,13 12.865,63 0,00 0,00 12.865,63 0,50 0,50 0,00% 0,00%

106.899,11 8.459,48 5.553,95 0,00 109.804,64 90.099,11 7.181,48 5.552,95 91.727,64 18.077,00 16.800,00 6,54% 16,46%

Summe Anlagevermögen 141.814,42 9.459,48 5.553,95 0,00 145.719,95 113.278,31 7.375,48 5.552,95 115.100,84 30.619,11 28.536,11 5,06% 21,01%

Anschaffungs- und Herstellungskosten

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens des Eigenbetriebs der Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel

im Wirtschaftsjahr 2017 (1. Januar bis zum 31. Dezember 2017)

Abgang

Abschreibungen

Endstand
am Ende des 

vorangegangenen 
Wirtschaftsjahres

am Ende des 
Wirtschaftsjahres

Durch-
schnittlicher 

Restbuchwert

KennzahlenRestbuchwert

Anfangsstand Abschreibungen im 
Wirtschaftsjahr

1

Durch-
schnittlicher 
Abschrei-
bungssatz

EndstandAnfangsstand Zugang

angesammelte 
Abschreibungen auf 

die in Spalte 4 
ausgewiesenen 

Abgänge

Umbuchungen
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Rest-
Anfangs- Zugang Umbuch- Abgang Endstand Anfangs- Abschrei- Umbuch- Zuschrei- Entnahme Endstand buchwerte
bestand ungen bestand bungen des ungen bungen des für Abgänge (Stand:

Geschäfts- Geschäfts- 31.12.2017)
jahres jahres

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Sachanlagen

1.1. Technische Anlagen 8.432,90 0,00 0,00 0,00 8.432,90 8.432,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,90 0,00

1.2. darunter: in Betriebsbauten und in 8.432,90 0,00 0,00 0,00 8.432,90 8.432,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,90 0,00
Außenanlagen

2. Einrichtungen und 2.541,87 0,00 0,00 0,00 2.541,87 2.541,87 0,00 0,00 0,00 0,00 2.541,87 0,00
Ausstattungen ohne Fahrzeuge

Summe 10.974,77 0,00 0,00 0,00 10.974,77 10.974,77 0,00 0,00 0,00 0,00 10.974,77 0,00

darunter: Summe der Position 1.2 8.432,90 0,00 0,00 0,00 8.432,90 8.432,90 0,00 0,00 0,00 0,00 8.432,90 0,00

Entwicklung der geförderten AbschreibungenEntwicklung der geförderten Anschaffungswerte
Bilanzposten

Nachweis der Förderungen nach Landesrecht vom 01.01.2017 bis 31.12.2017
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Sämtliche Forderungen an Kunden und sonstige Vermögensgegenstände haben eine 

Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistun-

gen wird ein pauschaler Bewertungsabschlag in Höhe von 1% für das allgemeine Aus-

fallrisiko angesetzt. 

 

Am Bilanzstichtag bestehen keine Forderungen gegenüber der Stadt Bruchköbel. 

 

Das gezeichnete Kapital beträgt 26.000,00 €. Das gezeichnete Kapital wird aufgrund der 

Satzung auf Dauer zur Verfügung gestellt. 

 

Bilanzgewinn zum 01.01.2017     €     178.102,40 

Einstellung in Sonderrücklage für Baumaßnahmen   €  -  178.102,40 

 

Jahresüberschuss 2017     €     174.468,65 

Bilanzgewinn zum 31. Dezember 2017   €     174.468,65 

 

Die sonstigen Rückstellungen haben einen Wert von 108.978,78 € und gliedern sich wie 

folgt: 

 

 Jahresabschluss- und Prüfungskosten  €       14.000,00 

 Nicht genommener Urlaub / Überstunden  €       89.974,15 

 Kosten für Archivierung    €         5.004,63 

 

Am Bilanzstichtag bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Bruchköbel. 

 

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr und sind nicht 

besichert. 
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Angaben zu finanziellen Verpflichtungen 

 

Am Bilanzstichtag bestehen folgende finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Lea-

singverträgen: 

 

Miete für Räume   2018   € 13.840,00 

(gegenüber der Stadt 

Bruchköbel) 

 

Kfz.-Leasing    2018     2019     2020 

 € 16.464,06       € 15.756,48       € 11.817,36 

 

Leasing: Kopiersystem  2018    2019 

 €  1.228,08       €    307,02 

 

 

V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die Erträge aus Pflegeleistungen betreffen ausschließlich die ambulante Pflege. 

 

 

VI.  Sonstige Angaben 

 

Honorar des Abschlussprüfers 

 

Das Honorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 beträgt TEUR 7. Darin 

enthalten sind TEUR 6 für Abschlussprüfungsdienstleistungen und TEUR 1 für sonstige 

Leistungen. 

 

Ergebnisverwendung 

 

Der Bilanzgewinn beträgt im Geschäftsjahr TEUR 174. Die Betriebsleitung schlägt der 

Stadtverordnetenversammlung vor, diesen Betrag in die Gewinnrücklagen einzustellen. 
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Angaben zu Mitarbeitern 

 

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 männliche Arbeitnehmer und 27 weibliche Ar-

beitnehmerinnen (ohne Bundesfreiwilligendienstleistende) beschäftigt. 

 

Organbezüge 

 

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht. 

 

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes setzte sich am 31.12.2017 wie folgt 

zusammen: 

 

Vorsitzender: 

 

Günter Maibach   Bürgermeister 

 

Magistrat: 

 

Ingrid Cammerzell  Angestellte / Juristin 

Norbert Viehmann  techn. Angestellter 

 

Stadtverordnete: 

 

Thomas Sliwka   Kaufmann 

Ralf Spachovsky   Selbstständig 

Nicole Neunemann-Güth med. Fachangestellte 

Frank Breitenbach  Telekommunikationselektroniker 

Carina Seewald  kaufm. Angestellte 

Gisela Klein    kaufm. Angestellte 

Elke Förster-Helm  Ärztin 
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Sachkundige Bürger: 

 

Helga Gemmecker   Rentnerin 

Manfred Lüer   Rentner 

Yvonne Heinrich  kfm. Angestellte 

Karola Dziony   Rentnerin 

Carsten Hübscher  kfm. Angestellter 

 

Vertreter des Personalrates: 

 

Karin Trauppell-Daus  Hausmeisterin 

Isabella Lukas   Erzieherin 

 

Betriebsleitung: 

 

Andrea Kaphingst   Erste Betriebsleiterin 

Andrea Odenwäller   Zweite Betriebsleiterin 

 

 

Bruchköbel, den 29. März 2018 

 

 

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 

 

 

 

 

......................................... ........................................... 

Andrea Kaphingst Andrea Odenwäller 

(Erste Betriebsleiterin) (Zweite Betriebsleiterin) 
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Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 
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I. Grundlagen des Unternehmens 

 

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel sind seit dem 01.01.1998 ein städtisches 

gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen (Eigenbetrieb) für ambulante Pflege-

leistungen in der Alten- und Krankenpflege. 

 

Es wird entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes und der Verordnung 

über die Rechnungs– und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen (Pflege –

Buchführungsverordnung – PBV) geführt. 

 

Ziel ist es, die ambulante Pflege der Einwohner(innen) der Stadt Bruchköbel sicherzu-

stellen und neue Konzepte für die Zukunft zu sichern. 

 

Wirtschaftsbericht 

 

Bis 2030 wird die Anzahl der Pflegebedürftigen in Deutschland aufgrund der demogra-

phischen Entwicklung stark ansteigen. Prognosen gehen von einer Steigerung von aktu-

ell 2,9 Millionen (Jahr 2015) Pflegebedürftigen auf 3,6 Millionen in 2030 aus. 

 

Durch die Novellierung des Pflegestärkungsgesetzes wird die Versorgung von Men-

schen in der Häuslichkeit weiter an Bedeutung gewinnen. 

 

Der Bedarf an Pflegekräften wird bis 2030 zu einer Versorgungslücke von 353.000 Voll-

zeitkräften deutschlandweit führen. 

 

Ambulante Dienste kommen in Situationen, wegen des Personalmangels, Versorgungs-

aufträge von Kunden abzulehnen. 

 

Unsere Abrechnungen erfolgen sowohl über die Kranken- und Pflegekassen als auch 

über den Sozialhilfeträger sowie privat gemäß den abgeschlossenen Vergütungsverein-

barungen mit den Kranken- und Pflegekassen. Grundlage für die private Abrechnung ist/ 

war der jeweilig abgeschlossene Pflegevertrag. 
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Unsere Marktposition wird durch qualitätsgerechte Dienstleistungsangebote erreicht. Die 

Leistungsangebote stoßen auf eine sehr gute Marktakzeptanz und Nachfrage, welche 

durch ein gutes Image gefördert werden. 

 

Die zunehmenden wirtschaftlichen Anforderungen machen ein offensives Handeln mit 

dem Wettbewerb erforderlich. Interne Verbesserungspotenziale zur Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit wurden bereits nahezu ausgeschöpft. 

 

Weniger abhängig als von den politischen Rahmenbedingungen sind die Sozialen 

Dienste in ihrem Geschäftsablauf von den konjunkturellen Veränderungen, solange 

Zins- und Preisentwicklungen davon nicht betroffen sind. Der Wettbewerb im Pflege-

markt Bruchköbel mit seinen Ortsteilen und angrenzenden Kommunen hat sich für die 

Sozialen Dienste kaum verändert. 

 

Geschäftsverlauf 

 

Die Unternehmenssteuerung gliedert sich in einen strategischen und einen operativen 

Teil. Neben der Zahl der Bestandskunden sind die Neuaufnahmen Anhaltspunkt für den 

operativen Geschäftserfolg. Ein monatliches Kostencontrolling durch die BWA analysiert 

die Entwicklung der Ein- und Ausgabenseite. Die Leitung erstellt vierteljährlich Quartals-

berichte sowie jährliche Wirtschafts- und Vermögenspläne. 

 

Der Geschäftsverlauf des Berichtsjahres stellte sich wie im Vorjahr fast gleich dar. Das 

Geschäftsjahr 2017 war von folgenden Entwicklungen geprägt. 

 

Kunden 

 

Für unsere Einrichtung konnten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben die Vergü-

tungsvereinbarungen auf Pflegegrade umgestellt werden. Die Überleitung erfolgte ge-

mäß der individuellen Bewertung pauschal. 
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Prozesse und Dienstleistungen 

 

Bedarfsgerechte Kundenberatung 

 

Die Neuerungen des PSG II (Pflegestärkungsgesetz) machten Schulungen der Mitarbei-

ter/innen zur adäquaten Beratung von Kunden sowie erhebliche Anpassungen notwen-

dig. Sie betrafen Pflegeverträge, Pflegekonzepte, Pflegedokumentation, Qualitätsma-

nagement-Instrumente, Beratungsvorgaben, Abrechnungsverfahren und einiges mehr. 

Die Darstellung der Sozialen Dienste auf relevanten Internetportalen wurde optimiert 

und eine neue Webseite eingeführt. 

 

Wissensmanagement 

 

Im Ergebnis konnten Stärken und Potenziale - insbesondere bezüglich der Optimierung 

der Prozessorganisation –eingeleitet werden. Im Bereich DIN EN Iso 9001:2015 haben 

wir in diesem Jahr die Zertifizierung nicht in Anspruch genommen. Wir werden den neu-

en Ansatz in Ruhe entwickeln und uns dann überlegen, ob eine externe Zertifizierung für 

die Zukunft wirklich von Nutzen sein wird. 

 

Als dringlichste Thematik wurden Prozesse im Personalmanagement identifiziert und ein 

Projekt zur Umsetzung von Verbesserungspotenzialen initiiert. Für die Mitarbeiter wur-

den wieder Gruppenleitungen eingeführt mit dem Ziel, die Verantwortlichkeiten enger an 

deren unterstellte Mitarbeiter zu binden. 

 

Mitarbeiter 

 

Das Jahr 2017 war geprägt von Mitarbeiterwechsel, Krankheits- und Überstunden. Im 

Jahr 2017 haben uns insgesamt sechs Mitarbeiter verlassen. Bei zwei liefen die Verträ-

ge aus. Vier haben sich für andere Arbeitgeber entschieden. 

 

Infolgedessen haben sich sehr viele Überstunden bei den restlichen Mitarbeitern ange-

häuft, weil bei den ausgeschiedenen Mitarbeitern lange Krankenzeiten vorausgingen. 

 

In Zukunft werden nur die Pflegedienste am Markt bestehen, die es schaffen, neue Mit-

arbeiter durch bessere Qualität und Vorteile zu akquirieren und zu halten. 
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Wir müssen dem immer deutlicher werdenden Mangel an Pflegepersonal mit Maßnah-

men zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, der Optimierung interner Prozesse in 

der Personalbeschaffung sowie einer professionellen Außendarstellung entgegenwirken. 

Im Pflegebereich wurden drei Stellen neu besetzt. 

 

Bei den Betreuungskräften ist eine Stelle neu besetzt worden. 

 

Im Durchschnitt betreuten 30 Mitarbeiter der Sozialen Dienste einen Patientenstamm 

von 482 Klienten, in allen Bereichen der Pflege, Krankenpflege, Hauswirtschaftlicher 

Versorgung, Betreuungsleistungen und Verhinderungspflege. 

 

Im Jahr 2017 wurden 150 Neuaufnahmen verzeichnet sowie 125 Entlassungen. 

 

Qualitätsmanagement 

 

Unsere Einrichtung ist gegenwärtig mehr denn je gefordert, ihre Leistungen und deren 

Zielsetzungen zu definieren und ihre Effektivität, aber auch die Qualität ihrer Erbringung 

nachzuweisen. Die Anzahl der Dienstleistungen ist gleichbleibend stabil. 

 

Im Jahr 2017 wurde das sechste Mal eine Qualitätsprüfung nach § 112 ff. SGB XI am 

26.04.2017 durch den MDK durchgeführt. 

 

Das rechnerische Gesamtergebnis betrug die Note 1,3. 

 

Das Prüfungsprozedere des MDK hat sich seit 2017 geändert. Es wurden jetzt auch Ab-

rechnungsprüfungen durchgeführt. Leider hat diese in 2017 zu einer Regressforderung 

von 1.261,63 € seitens der Kassen geführt. 

 

Um dies in Zukunft zu verhindern, wurde die gesamte Pflegedokumentation in 2017 und 

2018 neu bearbeitet und EDV-mäßig festgehalten. Die Dokumentation wurde neu über-

dacht und wurde in den Hauptinhalten nur noch durch die Pflegedienstleitung ausge-

führt. Erst jetzt in 2018 gehen wir wieder dazu über, in einem großen Projekt die Arbei-

ten teilweise an die Mitarbeiter zurückzugeben. 
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Gesonderte Berichterstattung nach § 26 Eigenbetriebsgesetz 

 

Gemäß § 26 des Eigenbetriebsgesetzes Hessen wird über folgende Sachverhalte ge-

sondert berichtet: 

 

Das gewährte Kapital beträgt nach wie vor 26.000,00 € und die Kapitalrücklage 

21.082,62 €. 

 

Der Bilanzgewinn entwickelte sich wie folgt: 

 
Stand am 01.01.2017        €         178.102,40 
Zuführung zu den Gewinnrücklagen    €        -178.102,40 
 
Zuführung Jahresergebnis 2017    € 174.468,65 
 
Stand am 31.12.2017 €          174.468,65 
 
Der Bilanzgewinn soll in voller Höhe der Sonderrücklage für Baumaßnahmen  der Sozia-
len Dienste der Stadt Bruchköbel zugeführt werden. 
 

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt: 

 
Stand am 01.01.2017        €           59.214,43 
Verbrauch       €          -54.319,10 
Zuführung       €         104.083,45 
 
Stand am 31.12.2017 €         108.978,78 

 

Die Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen betreffen im Geschäftsjahr 2017 den Be-

reich SGB V, SGB XI, SGB XII (Behandlungspflege, Körperbezogene Pflegemaßnah-

men nach Pflegeversicherungsgesetz, Sozialhilfeleistungen, Verhinderungspflege ge-

mäß PflegeVG) und Investitionskosten von 1.441.323,87 € (Vorjahr:1.292.365,84 €). 

 

Sonstige Erträge wie Essen auf Rädern und Erstattungen ergeben 828,83 €. 
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Der Personalaufwand setzte sich wie folgt zusammen: 

 

Löhne und Gehälter € 856.222,01

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung € 228.875,73

Fortbildung € 8.227,45

Personalkosten insgesamt €1.093.325,19

 

Der Personalstand zum 31.12.2017 betrug 30 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter, davon 20 Pflegekräfte, eine Betriebs/ Pflegedienstleitung in Personalunion, eine 

stellv. PDL und zwei Verwaltungsfachangestellte, zwei Betreuungskräfte sowie 4 Aus-

hilfskräfte. 
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Darstellung der Lage 

 

1. Vermögenslage 

 

 
 

 
 

 31.12.2017  31.12.2016 Differenz
AKTIVA TEUR % TEUR % TEUR

Immaterielle VG 12 1 12 1 0

Sachanlagevermögen 18 2 17 3 1

ANLAGEVERMÖGEN 30 3 29 4 1

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen 227 22 187 23 40

Forderungen an Gesellschafter
oder Träger der Einrichtung 0 0 0 0 0

Sonstige Vermögensgegenstände 1 0 1 0 0

Flüssige Mittel 792 75 609 73 183

UMLAUFVERMÖGEN 1.020 97 797 96 223

Rechnungsabgrenzung 5 0 3 0 2

Summe AKTIVA 1.055 100 829 100 226

 31.12.2017  31.12.2016  Differenz
PASSIVA TEUR % TEUR % TEUR

Gewährtes Kapital 26 2 26 3 0

Kapitalrücklage 21 2 21 3 0

Gewinnrücklagen
- andere Gewinnrücklagen 718 68 540 66 178

Jahresergebnis 174 16 178 21 -4

Eigenkapital 939 89 765 92 174

LANGFRISTIGES KAPITAL 939 89 765 92 174

sonstige Rückstellungen 109 10 59 7 50

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 7 1 5 1 2

Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 0 0 0

Verbindlichkeiten 7 1 5 1 2

KURZFRISTIGES KAPITAL 116 11 64 8 52

Summe PASSIVA 1.055 100 829 100 226
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Die Bilanzsumme erhöhte sich von 828.994,49 € auf 1.055.360,67 €. Das langfristige 

Vermögen ist unverändert vollständig durch langfristige Mittel gedeckt. 

 

 

2. Finanzlage 

 

Der Eigenbetrieb verfügt zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 792.038,47 €. 

 

Die Zahlungsausgänge konnten vollständig durch Zahlungseingänge und die vorhande-

nen liquiden Mittel abgedeckt werden. Langfristige Kredite sind nicht in Anspruch ge-

nommen worden. 

 

Die Liquidität 1. Grades stellt sich zum Bilanzstichtag folgendermaßen dar: 

 

Flüssige Mittel    TEUR  792 

+ Kurzfristige Forderungen   TEUR  228 

- Kurzfristiges Fremdkapital  TEUR -116 

 

Nettogeldvermögen TEUR  904 

 

 

3. Ertragslage 

 

Im Jahr 2017 gab es erneut einen großen Wechsel von Neukunden und Abgängen. Die 

dem Wirtschaftsplan zugrunde liegenden Erlöse und Aufwendungen werden vorsichtig 

kalkuliert und liegen daher etwas niedriger. 

 

Die geplanten Erlöse gemäß Wirtschaftsplan 2017 lagen bei 1.184.800,00 €. Tatsächlich 

konnten in 2017 Erlöse von 1.441.323,87 € erwirtschaftet werden. Der starke Anstieg 

der Erlöse ist auf die gute Umsetzung und unsere neue Verkaufsstrategie zurückzufüh-

ren. Auch sind die Erlöse der Gruppenbetreuung und der allgemeinen Betreuung gestie-

gen. Der große Zuspruch entsteht, weil wir rechtzeitig genügend Kräfte für die Entlas-

tungsleistungen eingestellt haben und somit diese Leistung anbieten können. 
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Diese Entwicklung beeinflusste auch maßgeblich die Personalaufwendungen. Statt der 

geplanten Personalaufwendungen im Wirtschaftsplan 2017 von 920.000,00 € betrugen 

die tatsächlichen Personalaufwendungen 2017 1.093.325,19 €. 

 

Das tatsächliche Ergebnis von 174.468,65 lag letztendlich wieder deutlich über dem 

Planansatz lt. Wirtschaftsplan 2017 von 106.434,25 €. 

 

 
 

 

 

TEUR % TEUR % TEUR

Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen 797 55,3 685 53,0 112
gemäß PflegeVG

Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen 50 3,5 36 2,8 14

sonstige Umsatzerlöse 594 41,2 565 43,7 29

Betriebsleistung 1.441 100,0 1.286 99,5 155

sonstige betriebliche Erträge 0 0,0 7 0,5 -7

Gesamtleistung 1.441 100,0 1.293 100,0 148

Personalaufwand -1.093 -75,9 -965 -74,6 -128

Materialaufwand -91 -6,3 -75 -5,8 -16

Steuern, Abgaben, Versicherungen -15 -1,0 -14 -1,1 -1

Mieten, Pachten, Leasing -40 -2,8 -31 -2,4 -9

Abschreibungen -7 -0,5 -8 -0,6 1

Aufwendungen für Instandhaltung
und Instandsetzung -19 -1,3 -16 -1,2 -3

sonstige betriebliche Aufwendungen -2 -0,1 -6 -0,5 4

Betriebliche Aufwendungen -1.267 -87,9 -1.115 -86,3 -152

Betriebsergebnis 174 12,1 178 13,7 -4

Finanzergebnis 0 0,0 0 0,0 0

Jahresüberschuss 174 12,1 178 13,7 -4

2017 2016
 Verän-
derung
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Prognose-, Chancen- und Risikobericht 

 

Zur Messung, Überwachung und Steuerung von Risiken nutzen die Sozialen Dienste ei-

ne Vielzahl von Steuerungs-und Kontrollsystemen, die laufend weiterentwickelt werden. 

 

Dazu gehört ein einheitlicher Planungs-, Berichts- und Controlling Prozess. Eine regel-

mäßige Steuerung und Kontrolle der Risiken wird durch die Erste Betriebsleiterin ge-

währleistet. Eine fortlaufende Kontrolle ist hier ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die monat-

lichen BWA-Daten (Betriebswirtschaftliche Auswertung) zeigen zusätzlich die 

monatlichen Ist-Werte. 

 

Daneben ist die betriebswirtschaftliche Überprüfung des Angebotes des Pflegevertrages 

mit den einzelnen Leistungskomplexen eine zentrale Führungsaufgabe. Diese ist nicht 

ohne aussagekräftige Daten und Informationen machbar. Von daher ist die Führung der 

Mitarbeiter nicht nur auf eine hohe Qualität der Pflegeleistungen auszurichten. Vielmehr 

ist die präzise und korrekte Erfassung der Ist-Daten notwendige Voraussetzung für die 

planerischen und steuernden Aufgaben. Die Sicherstellung einer validen und fehlerfreien 

Datenbasis ist somit eine wichtige Aufgabe. 

 

Die Risikolage der Sozialen Dienste kann für das Jahr 2017 und 2018 als überschaubar 

beurteilt werden. Es gibt keine außergewöhnlichen, unkontrollierten und sonstigen risiko-

reichen Vorfälle. 

 

Bestandsgefährdende Risiken, insbesondere mit Auswirkung auf die Liquidität der So-

zialen Dienste, sind für die nächsten 24 Monate nicht zu erkennen. 

 

Risiken ergeben sich aus den Entwicklungen des Marktumfeldes. Der immer deutlicher 

werdende Fachkräftemangel und der gesetzlich geforderte höhere Personalschlüssel in 

teil- und vollstationären Einrichtungen werden das Jahr 2018 beeinflussen. 

 

2017 sind die neuen Regelungen aus dem PSG II und III (Pflegestärkungsgesetz) voll-

ständig in Kraft getreten. Diese umfassende Reform brachte große Veränderungen in 

den Pflegemarkt (neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff und neues Begutachtungsverfahren, 

Pflegegrade statt Pflegestufen) und damit eine leichte wirtschaftliche Unsicherheit. 
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Allerdings wird der ambulante und teilstationäre Bereich daran profitieren können. 

 

Insgesamt werden leicht steigende Umsätze erwartet. 

 

Die Betriebsleitung sieht aus heutiger Sicht keine Risiken, denen das Unternehmen nicht 

in angemessener Weise entgegenwirken kann oder die sich bestandsgefährdend auf die 

Ertrags-, Vermögens- und/oder Finanzlage des Unternehmens auswirken könnten. 

 

Als maßgebliche Risikofaktoren werden Änderungen rechtlicher Rahmenbedingungen, 

Reputation/Kundenzufriedenheit und Änderungen der Zinsentwicklung angesehen. 

 

Ermittelte Risiken für den Berichtszeitraum : 

 

Nr. 
  

Risiko 
  

Risikokategorie 
  

Potenzielle 
Auswirkung 

1 
 

Fehlende Geschäftsstrategie 
 

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

 

Wesentlich 

2 
  

Öffentliches Image/Reputation und 
Kundenzufriedenheit 

  

Umfeld- und marktbezogene 
Risiken 

  

Wesentlich 

3 
  

Mitarbeitermangel 
 

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

 

Hoch 

4 
  

Auslastungsgrad 
 

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

 

Wesentlich 

5 
  

Risiken im Prozess 
  

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

  

Wesentlich 

6 
  

Ungünstige Zinsentwicklung 
  

Finanzielle Risiken 
  

Wesentlich 
7 

  

Refinanzierbarkeit von Fremdkapital 
  

Finanzielle Risiken 
  

Wesentlich 

8 
  

Risikoaffines Managementverhalten 
  

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

  

Moderat 

9 
  

Materielle Auswirkungen von 
Rechtsstreitigkeiten 

  

Regulatorische und rechtliche 
Risiken 

  

Moderat 

10 
  

Ungenügende Überwachung von 
geforderten Vorgaben 

  

Risiken aus Geschäftstätig-
keit 

  

Moderat 
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Analyse der Stärken und Schwächen 

 

1.)  Struktur: Leitungs-Quote, Verwaltungs-Quote, Pflegefachkraft-Quote, flexible Ar-

beitszeitmodelle, 

2.)  Führung (Betriebsleitung, Pflegedienstleitung, Mitarbeiter) 

3.)  Kommunikation (z.B. Regelung Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungen, 

Dienstbesprechungen, 

4.)  Kontinuierliche und weitsichtige Personalentwicklung zukünftiger Leitungskräfte, 

5.)  EDV-gestützte Personal-Einsatz-Planung mit Soll-Ist-Vergleichen, 

6.)  Corporate Identity (CI), z.B. einheitlicher Fuhrpark, Dienstkleidung, Logo, 

Webseite 

7.)  Optimieren und Vereinheitlichen der Prozesse, wie Aufnahme eines Patienten, 

Ablage der Patienten-Stammdaten, 

8.)  Qualitätsmanagement, 

9.)  Leistungsangebot und 

10.)  Mitarbeiterzufriedenheit. 

11.)  Datenschutz 

 

Eine Unterstützung bei der Entwicklung von Strategien, Stärken, Schwächen, Risiken 

und Chancen wurden bereits analysiert, um Möglichkeiten für die Entwicklung von Stra-

tegien zu haben. 

 

Betriebliche Risiken 

Für die Arbeitsabläufe zur Abwicklung und Abrechnung der Geschäftsvorfälle sind ver-

bindliche Regeln definiert. Mitarbeiter, die mit vertraulichen Daten operieren, verpflichten 

sich zur Einhaltung verbindlicher Vorschriften und zu einem verantwortungsvollen Um-

gang mit den entsprechenden Daten. Das Risiko von Verstößen gegen interne und ex-

terne Vorschriften begrenzen wir demnächst durch eine Trennung von Operativ- und 

Kontrollfunktionen, indem ein externer Datenschutzbeauftragter eingesetzt wird. Durch 

einen angemessenen Versicherungsschutz sichern wir uns gegen Schadensfälle und ein 

mögliches Haftungsrisiko ab. 
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IT-Risiken 

Um potentielle Ausfälle, Datenverlust, Datenmanipulationen und unerlaubten Zugriff auf 

unser IT-Netz zu verhindern, setzen wir aktuelle, branchenspezifische Standardsoftware 

namhafter Anbieter ein. Back-up-Systeme, Spiegeldatenbanken und eine Onlinesiche-

rung sichern den Datenbestand und gewährleisten einen kontinuierlichen laufenden Be-

trieb. Unsere Systeme sind durch spezielle Zugangs- und Berechtigungskonzepte sowie 

eine wirksame und laufend aktualisierte Antivirensoftware geschützt. 

 

Rechtliche Risiken 

Um Rechtsrisiken zu begegnen, sichern wir uns durch externe Fachanwälte ab. 

 

Steuerliche Risiken 

Die Sozialen Dienste der Stadt Bruchköbel sind ein Eigenbetrieb. Dieser arbeitet aus-

schließlich gemeinnützig. Wir beobachten sich abzeichnende Entwicklungen im deut-

schen Steuerrecht, insbesondere auch regulatorische Eingriffe in die steuerliche Be-

handlung unseres Eigenbetriebes und analysieren sie hinsichtlich möglicher 

Auswirkungen auf das Unternehmen. Steuerliche Anforderungen an unseren Eigenbe-

trieb überwacht unser Steuerberater. 

 

Zusammenfassung der Risiken 

Im Wesentlichen ist die Geschäftsentwicklung des Eigenbetriebes Soziale Dienste vom 

weiter steigenden Kostendruck im Gesundheitswesen abhängig. Kurz- bis mittelfristig 

rechnen wir nicht mit größeren Umsatzsteigerungen. Eine Gesamtbetrachtung der Risi-

ken ergibt, dass die Sozialen Dienste im Geschäftsjahr keinen Risiken ausgesetzt war, 

die den Fortbestand gefährdet haben. 

 

Voraussichtliche Entwicklung für 2018  

 

Basierend auf dem Wirtschaftsplan gehen die Sozialen Dienste von einem Überschuss 

in Höhe von 22.945,00 € als Ergebnis für das Berichtsjahr 2018 aus. 

 

Im Februar 2017 haben wir eine neue Vergütungsvereinbarung im Bereich SGB V mit 

den Kassen abgeschlossen. Im Juni 2017 wurde ein neuer Vertrag im Bereich SGB XI 

abgeschlossen. Die geplanten Erlöse im Wirtschaftsplan 2018 betragen 665.000,00 € für 

den Bereich der SGB XI und 500.000,00 € für den Bereich SGB V. 
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Folgende Maßnahmen sind für die kommenden Jahre angedacht bzw. geplant: 

 

1. Weitere Entwicklung Mitarbeiteranzahl und Struktur 

 

Themen sind: Gesundheitsmanagement, Gefährdungsbeurteilungen, der Umgang mit 

Konflikten, Teamarbeit, Arbeitsabläufe optimieren und Veränderungsprozesse gestalten, 

Aufbau einer halbstationären Tagepflege. 

 

Im Bereich der Leitung hat eine Mitarbeiterin die Ausbildung zur Pflegedienstleitung be-

standen. Geplant ist es, diese Mitarbeiterin im Bereich der Tagespflege als Leitung ein-

zusetzen. 

 

Bis dies soweit ist, verstärkt sie das Leitungsteam der Sozialen Dienste. 

 

Im Zuge der Errichtung der halbstationären Tagespflegeeinrichtung muss auch für diese 

Mitarbeiterin im Stellenplan eine weitere Pflegedienstleitungsstelle geschaffen werden. 

Die geplanten Personalaufwendungen betragen insgesamt mit dem Pflegedienst 

988.000,00 € 

 

2. Investitionen 

 

Im Zuge der neuen Innenstadt-Entwicklung ist für die Sozialen Dienste die Errichtung ei-

ner halbstationären Tagespflegeinrichtung in Planung. Hier sollen der ambulante Pfle-

gedienst und die Tagespflege unter einem Dach ihr neues Domizil eröffnen. 

 

Die Vorplanungen und Kreditinformationen sind eingeholt und ein eventueller Neubau ist 

durch die Stadtverordnetenversammlung vom 21.02.2017 beschlossen worden. 

 

Der Standort ist zurzeit noch unbekannt. 

 

Die Planung einer Tagespflegeeinrichtung und relevante Informationen sind eingeholt 

und teilweise bearbeitet. 
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Die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr betragen 130.000,00 €. 

 

3. Geplante wesentliche Änderungen in der Prozessstruktur (z. B. Einsatzplanung, 

Abrechnungen, IT Systeme). 

 

In Planung sind für 2018 ein neues Telefonsystem und ein verbesserter Internetan-

schluss. 

 

4. Geplante Erweiterungen des Pflegeangebotes 

 

Die Eröffnung einer Tagepflege. 

 

 

Bruchköbel, den 15.05.2018 

 

 

Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 

 

 

 

 

......................................... ........................................... 

Andrea Kaphingst Andrea Odenwäller 

(Erste Betriebsleiterin) (Zweite Betriebsleiterin) 
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Anlage V 
 

Rechtliche Verhältnisse 
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Firma: Soziale Dienste der Stadt Bruchköbel 

 

Sitz: Bruchköbel 

 

Gesellschaftsform: Eigenbetrieb 

 

Satzung: Fassung vom 1. Januar 1998, 

zuletzt geändert am 11. November 2011. 

 

Gegenstand der Gesellschaft: Der Eigenbetrieb verfolgt ausschließlich und unmittelbar 

gemeinnützige Zwecke im Sinne des zweiten Teils, dritter 

Abschnitt der Abgabenordnung mit dem Titel „Steuerbe-

günstigte Zwecke“. 

 

Zweck der Gesellschaft: Der Betrieb, die Unterhaltung und Förderung einer Sozial-

station. Der Satzungszweck wird insbesondere durch am-

bulante Pflegedienste verwirklicht. Der Eigenbetrieb kann 

unter Berücksichtigung und Wahrung seiner gemeinnützi-

gen Zweckbestimmung alle seinen Betriebszweck fördern-

den und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Neben-

geschäfte betreiben. 

 

Geschäftsjahr: Kalenderjahr 

 

Stammkapital: EUR 26.000,00 

 

Gesellschafter: Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Bruchköbel. 

 

Organe: Betriebsleitung 

 Betriebskommission 

 Magistrat 

 Stadtverordnetenversammlung 

 

Betriebsleitung: Frau Andrea Kaphingst (Erste Betriebsleiterin) 

 Frau Andrea Odenwäller (Zweite Betriebsleiterin) 
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Betriebskommission: Die Betriebskommission besteht aus siebzehn Mitglie-

dern. Ihre Zusammensetzung entspricht den Anforde-

rungen der Satzung. 

 

 Vorsitzender ist der Bürgermeister der Stadt Bruchköbel, 

Herr Günter Maibach. Die Mitglieder der Betriebskom-

mission sind im Einzelnen im Anhang namentlich aufge-

führt. 

 

Geschäftsordnung: Fassung vom 24.September 1998, 

 zuletzt geändert am 1. September 2005. 

 Die Geschäftsordnung regelt die Geschäftsverteilung 

der Betriebsleitung. 

 

Gemeinnützigkeit: Der Eigenbetrieb ist nach § 2 der Satzung ausschließlich 

gemeinnützig tätig. 

 

Feststellung des In der Sitzung der Betriebskommission vom 25. Sep- 

Vorjahresabschlusses: tember 2017 ist der von der FLORIG & SÖHNE GmbH, 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesell-

schaft, aufgestellte, von der RGT Treuhand Revisions-

gesellschaft mbH geprüfte und mit dem uneingeschränk-

ten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss 

zum 31. Dezember 2016 nebst Lagebericht vorgelegt 

und der Jahresabschluss festgestellt worden. 

 

Es wurde von der Betriebskommission beschlossen, den 

zum 31. Dezember 2016 ausgewiesenen Bilanzgewinn 

von EUR 178.102,40 den Rücklagen der Sozialen 

Dienste der Stadt Bruchköbel zuzuführen. 
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Anlage VI 
 

Fragenkatalog gem. § 53 HGrG 
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Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der 

wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 HGrG (IDW PS 720) 

 

Vorbemerkung: Gemäß § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Haushaltsgrundsätzegesetz 

(HGrG) sind die Erweiterungen der Prüfung über die Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-

führung Teil der gesetzlichen Abschlussprüfung. Nach berufsständischer Auffassung, die 

im Prüfungsstandard IDW PS 720 niedergelegt ist, hat die Einzelbeantwortung der in 

IDW PS 720 aufgeführten Fragenkreise in einer Anlage zum Prüfungsbericht zu erfol-

gen. Die einzelnen Fragen des Katalogs sind – sofern nicht ein gesamter Fragenkreis 

nicht einschlägig ist – vor der Beantwortung zu wiederholen. 

 

Fragenkreis 1: 

Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte 

Offenlegung der Organbezüge 

 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsvertei-

lungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt 

es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Or-

ganisation der Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsan-

weisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unterneh-

mens bzw. des Konzerns? 

 

Die Geschäftsordnung für die Betriebsleitung der „Sozialen Dienste der Stadt 

Bruchköbel“ in der Fassung vom 01.09.2005 regelt die Aufgaben der Betriebslei-

ter/innen. 

 

Darüber hinaus sind in § 7 der Satzung die Aufgaben der Betriebsleitung, in § 9 

der Satzung die Aufgaben der Betriebskommission, in § 10 der Satzung die Auf-

gaben des Magistrats und in § 11 der Satzung die Aufgaben der Stadtverordne-

tenversammlung festgelegt. 

 

Eine Geschäftsordnung für die Betriebskommission gemäß § 10 Abs. 3 der Sat-

zung liegt nicht vor. Für einen Eigenbetrieb dieser Größenordnung erscheint eine 

solche Geschäftsordnung nicht zwingend erforderlich. 
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Die Regelungen entsprechen unter Berücksichtigung der Betriebsgröße im We-

sentlichen den Bedürfnissen des Eigenbetriebes. 

 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden 

und wurden Niederschriften hierüber erstellt? 

 

Im Berichtsjahr haben zwei Sitzungen der Betriebskommission stattgefunden. Da-

neben wurden Belange der Sozialen Dienste in einer Magistratssitzung und in ei-

ner Stadtverordnetenversammlung behandelt. 

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 

Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 

Nach Auskunft der Mitglieder der Betriebsleitung sind sie in keinem Aufsichtsrat 

oder anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des AktG tätig. 

 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsor-

gan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses 

aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten 

mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies be-

gründet? 

 

Es wird von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht. 

 

 

Fragenkreis 2: 

Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organi-

sationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständig-

keiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige 

Überprüfung? 

 

Ein aktueller Organisationsplan liegt vor, aus dem die Arbeits- und Zuständigkeits-

bereiche ersichtlich sind. Der Plan wird regelmäßig angepasst. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan 

verfahren wird? 

 

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben. 

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen 

und dokumentiert? 

 

Die Entscheidungsbefugnisse der Betriebsleitung sind in der Satzung und der Ge-

schäftsordnung geregelt. Da Mitarbeiter der Sozialen Dienste nicht an Auftrags-

vergaben beteiligt sind, ist dieser Bereich nicht einschlägig. Ansonsten sind die 

Mitarbeiter in die Regelungen der Stadt Bruchköbel eingebunden. Durch die Be-

triebsleiterin erfolgte zusätzliche eine mündliche Information im Rahmen einer Mit-

arbeiterbesprechung. 

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-

scheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwick-

lung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich An-

haltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

 

Wesentliche Entscheidungsprozesse sind durch Satzung, Geschäftsordnung und 

Gesetze geregelt. Darüber hinaus sind im Rahmen des Qualitätsmanagements 

wesentliche Prozesse schriftlich dokumentiert und entsprechende Arbeitsanwei-

sungen formuliert. Die Arbeitsanweisungen werden derzeit überarbeitet und an die 

zwischenzeitlich aufgetretenen Anforderungen angepasst. Es haben sich keine 

Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden. 

 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grund-

stücksverwaltung, EDV)? 

 

Sämtliche für den Betrieb relevante Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert. Sie 

befinden sich, je nach Inhalt, im Zugriff der Verwaltung oder der Betriebsleitung. 
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Fragenkreis 3: 

Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling 

 

a) Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und 

Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge 

von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens? 

 

Nach unseren Feststellungen entspricht das Planungswesen den Bedürfnissen 

des Betriebes. Die Vorlage eines Wirtschaftsplanes erfolgt jährlich für das darauf-

folgende Wirtschaftsjahr. Der Wirtschaftsplan enthält die Ertragsplanung, Investiti-

onsplanung und Finanzplanung. 

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 

Die Betriebsleitung erstellt quartalsweise Berichte für den Magistrat und die Be-

triebskommission der Sozialen Dienste, in denen die Ist-Daten aufbereitet werden. 

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der 

Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

 

Die Finanzbuchhaltung wird extern durch ein Steuerbüro geführt. Die Verbuchung 

erfolgt auf monatlicher Basis. Das Rechnungswesen entspricht den besonderen 

Anforderungen des Eigenbetriebes und ist der Größe der Sozialen Dienste ange-

messen. 

 

Durch die Änderungen der Pflegebuchführungsverordnung wurde ab 01.01.2017 

der Kontenrahmen der Finanzbuchhaltung an die entsprechenden Vorgaben an-

gepasst. 
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d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende 

Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

 

Der Eigenbetrieb verfügt über eigene Bankkonten. Die Abwicklung des Zahlungs-

verkehrs erfolgt eigenständig. In Folge dessen ist die Überwachung der Liquidität 

zeitnah und effizient durch die Betriebsleitung möglich und wird regelmäßig durch-

geführt. Kreditaufnahmen liegen nicht vor. 

 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management 

und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelun-

gen nicht eingehalten worden sind? 

 

Siehe Antwort 3 d). 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt 

und eingezogen werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleis-

tet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt auf Monatsbasis. Der Abrechnungsprozess 

wird weitestgehend elektronisch abgewickelt. Basis der Abrechnungen ist die Leis-

tungserfassung. Hier werden in der Regel mobile Erfassungsgeräte eingesetzt, die 

die Daten direkt in das System übertragen. Die Leistungen im Bereich Haushalts-

hilfe werden im Rahmen des Leistungskataloges nach SGB XI bzw. für privat ge-

tragene Leistungen und auch für Betreuungsleistungen auf Stundenbasis abge-

rechnet. Auch für diese Leistungen stellt die Leistungserfassung die 

Abrechnungsgrundlage dar. 

 

Die offenen Posten werden monatlich geprüft und, falls erforderlich, entsprechen-

de Mahnläufe angestoßen. Als Zahlungsziel sind 10 Tage vorgegeben. Nach Ver-

streichen der Frist erfolgt die Übersendung einer Zahlungserinnerung. Danach 

wird eine Mahnung versendet und die Daten zur Weiterverfolgung, nach Abspra-

che mit der Betriebsleitung, an einen Rechtsanwalt übergeben. 
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g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns 

und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

Die Controlling-Aufgaben nimmt nach § 9 der Betriebssatzung die Betriebskom-

mission wahr. Sie umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche. Die erforder-

lichen Informationen erhält die Betriebskommission über die Quartalsberichte und 

die Ausführungen der Betriebsleitung in den Kommissionssitzungen. 

 

Durch die Betriebsleitung erfolgt ein betriebswirtschaftliches Controlling, das der 

Betriebsgröße angepasst ist. Basis hierfür sind die monatlichen Auswertungen der 

Finanzbuchhaltung, die zeitnah zur Verfügung stehen. Zudem sind aus dem Ab-

rechnungssystem die relevanten Daten über Patienten- und Leistungsumfang er-

sichtlich. 

 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder 

Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine 

wesentliche Beteiligung besteht? 

 

Entfällt. 

 

 

Fragenkreis 4: 

Risikofrüherkennungssystem 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale 

definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Ri-

siken rechtzeitig erkannt werden können? 

 

Ein eigenständiges Risikofrüherkennungssystem ist nicht installiert. Durch das 

Dienstleistungsprogramm MediFox sind Risiken im Leistungsbereich frühzeitig er-

kennbar. So können bei Personalengpässen die erforderlichen Planungsanpas-

sungen zeitnah vorgenommen werden. 
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Im Rahmen des Qualitätsmanagements sind jedoch bereits in den einzelnen Pro-

zessbereichen Risikofelder beschrieben und die entsprechenden Maßnahmen do-

kumentiert. Im November 2016 erfolgte die bisher letzte Zertifizierung. Die für No-

vember 2017 vorgesehene Zertifizierung wurde nicht in Auftrag gegeben. Die 

Betriebsleistung hat entschieden, zunächst alle Prozesse auf die neuen Anforde-

rungen umzustellen und die Maßnahmen ausreichend zu dokumentieren. Zwi-

schenzeitlich wurde ein Qualitätszirkel eingerichtet, der in monatlichen Treffen die 

entsprechenden Konzepte erarbeitet und die erforderlichen Maßnahmen definiert. 

 

Insgesamt stellt sich für die Betriebsleitung die Frage, ob eine externe Zertifizie-

rung den gewünschten Nutzen bringt. Frühestens ist eine erneute Zertifizierung für 

das 2020 angedacht. 

 

Im Jahr 2017 wurde durch den MDK eine Qualitätsprüfung nach § 112 ff SGB XI 

durchgeführt. Hierbei ergaben sich Beanstandungen im Abrechnungsprocedere 

die zu Rückforderungsansprüchen der Krankenkassen von TEUR geführt haben. 

Daraufhin wurden entsprechenden Maßnahmen in der Pflegedokumentation neu 

aufgesetzt und den Hauptanteil der Dokumentation wieder auf die Betriebsleitung 

zurückverlagert. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfül-

len? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durch-

geführt werden? 

 

Bei unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die eingesetz-

ten Maßnahmen ihren Zweck nicht erfüllen. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements sind entsprechende Anweisungen schrift-

lich niedergelegt. 
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d) Werden diese Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systema-

tisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen 

und Funktionen abgestimmt und angepasst? 

 

Eine laufende Abstimmung und Anpassung wird laut Auskunft der Betriebsleitung 

vorgenommen. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Fragenkreis 4. 

 

 

Fragenkreis 5: 

Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung den Geschäftsumfang zum 

Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Opti-

onen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört: 

 

· Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

· Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen 

Beträgen eingesetzt werden? 

· Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in 

welchem Umfang dürfen offene Posten bestehen? 

· Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien 

ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchge-

führt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)? 

 

Solche Geschäfte gehören insgesamt nicht zum Handlungsspektrum des Eigen-

betriebes, auf die weiteren Fragen zu diesem Fragenkreis wird daher nicht weiter 

eingegangen. 
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Fragenkreis 6: 

Interne Revision 

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende 

Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle 

oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrge-

nommen? 

 

Eine interne Revision als eigenständige Stelle besteht nicht. Revisions- und Kon-

trollmaßnahmen werden in erster Linie fallweise durch die Betriebsleitung durchge-

führt. 

 

In 2017 fanden zwei unangekündigte Kassenprüfungen des Revisionsamtes statt. 

Die Berichte der Prüfungen wurden uns vorgelegt. Es ergaben sich keine Bean-

standungen. 

 

b)–f) Diese Fragen können nur beim Bestehen einer internen Revision beantwortet wer-

den, sind derzeit also nicht einschlägig. 

 

 

Fragenkreis 7: 

Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Ge-

schäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwa-

chungsorgans 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des 

Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und 

Maßnahmen nicht eingeholt worden ist? 

 

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 
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b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 

Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

 

Kreditaufnahmen und -gewährungen sind nach den uns vorliegenden Informatio-

nen im Berichtsjahr nicht erfolgt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger 

Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maß-

nahmen vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen 

nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bin-

denden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

 

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 

 

 

Fragenkreis 8: 

Durchführung von Investitionen 

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanla-

gen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor 

Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken 

geprüft? 

 

Im Rahmen des jährlich erstellten Vermögensplans findet eine angemessene In-

vestitionsplanung statt. Im Rahmen des Wirtschaftsplans wird auch die Finanzie-

rung der Investitionen geplant. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur 

Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemes-

senheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von 

Grundstücken oder Beteiligungen)? 

 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen 

laufend überwacht und Abweichungen untersucht? 

 

Es haben keine wesentlichen Veränderungen bezüglich für das Jahr 2017 geplan-

ter Investitionen stattgefunden. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitun-

gen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

 

Es haben sich keine Überschreitungen ergeben. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Ver-

träge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

 

Es haben sich keine Anhaltspunkte hierfür ergeben. Kreditaufnahmen liegen nicht 

vor. 

 

 

Fragenkreis 9: 

Vergaberegelungen 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelun-

gen (z.B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 

In 2017 wurden keine wesentlichen Investitionen durchgeführt, die unter die o.g. 

Vergaberegelungen fallen. 
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b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegeln unterliegen, Konkurren-

zangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 

Grundsätzlich werden für wesentliche Aufträge mehrere Angebote eingeholt. 

 

 

Fragenkreis 10: 

Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

 

In § 7 Abs. 2 der Satzung ist geregelt, dass die Betriebsleitung der Betriebskom-

mission sowie dem für die Verwaltung des Finanzwesens und des Eigenbetriebes 

zuständigen Mitglied des Magistrats vierteljährliche Zwischenberichte, die Ergeb-

nisse der Betriebsstatistik sowie etwaige bedeutsame Kostenrechnungen vorzule-

gen hat. Dieser Aufgabe ist die Betriebsleitung im Berichtsjahr nachgekommen. 

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche La-

ge des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/ 

Konzernbereiche? 

 

Die Berichterstattung vermittelt nach unseren Feststellungen einen zutreffenden 

Eindruck von der Lage des Eigenbetriebes. 

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen 

und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche 

oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennba-

re Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hier-

über berichtet? 

 

Durch die Zwischenberichte ist das Überwachungsorgan angemessen und zeitnah 

unterrichtet. 
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d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungs-

organ auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 

Entsprechende Wünsche sind nicht bekannt. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach 

§ 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen aus-

reichend war? 

 

Siehe Antwort 10 c). 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt ver-

einbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem 

Überwachungsorgan erörtert? 

 

Es besteht auskunftsgemäß keine Directors & Officers-Versicherung. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 

Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwa-

chungsorgan offengelegt worden? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte für Interessenkonflik-

te ergeben. 

 

 

Fragenkreis 11: 

Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges 

Vermögen? 

 

Offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen liegt nicht vor. 
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b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

 

Solche Bestände sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht bekannt geworden. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Ver-

gleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Ver-

kehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

 

Anhaltspunkte hierfür haben sich nicht ergeben. 

 

 

Fragenkreis 12: 

Finanzierung 

 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzie-

rungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden 

wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden? 

 

Zum Bilanzstichtag war das langfristige Vermögen vollständig durch Eigenkapital 

finanziert. 

 

Es bestehen lt. Auskunft der Betriebsleitung keine Investitionsverpflichtungen zum 

Abschlussstichtag. 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich 

der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

 

Konzernbeziehungen liegen nicht vor. 
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c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich 

Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte erge-

ben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittel-

gebers nicht beachtet wurden? 

 

Der Eigenbetrieb hat im Berichtsjahr keine Finanz-/Fördermittel einschließlich Ga-

rantien der öffentlichen Hand erhalten. 

 

 

Fragenkreis 13: 

Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenka-

pitalausstattung? 

 

Der Eigenbetrieb verfügt zum Bilanzstichtag über eine angemessene Eigenkapi-

talausstattung. Finanzierungsprobleme bestehen derzeit nicht. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbil-

dung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

 

Für den Jahresüberschuss 2017 wird die Betriebsleitung, wie schon im Vorjahr, die 

Einstellung in die Gewinnrücklagen vorschlagen. Die Rücklage ist zweckgebunden 

für den geplanten Neubau der Sozialstation und soll zur Absicherung der Finanzie-

rung dienen. 

 

 

Fragenkreis 14: 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach 

Segmenten/Konzernunternehmen zusammen? 

 

Eine Segmentierung des Betriebsergebnisses ist nicht gegeben. 
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b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 

Es waren keine einmaligen Vorgänge mit Auswirkungen auf das Jahresergebnis 

zu verzeichnen. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere 

Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Ge-

sellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen 

werden? 

 

Die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Bruchköbel und dem Eigenbetrieb 

werden auskunftsgemäß zu angemessenen Konditionen abgewickelt. 

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 

Entfällt, da keine Konzessionsabgabe zu entrichten ist. 

 

 

Fragenkreis 15: 

Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage 

von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

 

Verlustbringende Geschäfte, die über das allgemeine Unternehmerrisiko hinaus-

gehen, sind uns nicht bekannt. 

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um 

welche Maßnahmen handelt es sich? 

 

Siehe Antwort 15a). 
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Fragenkreis 16: 

Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der 

Ertragslage 

 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

 

Entfällt. Im Geschäftsjahr 2017 wird ein Jahresüberschuss ausgewiesen. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Er-

tragslage des Unternehmens zu verbessern? 

 

Als gemeinnütziger Eigenbetrieb arbeiten die Sozialen Dienste grundsätzlich ohne 

Gewinnerzielungsabsicht. Jedoch wird durch Umsatzsteigerung und permanente 

Kostenkontrolle versucht, die Leistungsfähigkeit der Einrichtung zu sichern und zu 

erhalten. 

 

Die Umstellung der Pflegedokumentation auf SIS (Strukturierter Informationsaus-

tausch) die 2016 abgeschlossen wurde brachte nicht die erwünschte Entlastung. 

Nachdem in der Umsetzung durch die Mitarbeiter Mängel festgestellt wurden, hat 

die Betriebsleitung entschieden, die Dokumentation wieder auf die Pflegedienstlei-

tung zurück zu verlagern. 

 

Aufgrund der Planungen zur Entwicklung der Innenstadt muss die Geschäftsstelle 

einen neuen Standort erhalten. Geplant ist es dann, zusätzlich eine teilstationäre 

Tagespflege anbieten zu können. Bisher ist jedoch noch kein neuer Standort aus-

gewählt. 

 

Alle Maßnahmen dienen in erster Linie der Sicherung der Qualität und der Konti-

nuität des Eigenbetriebes und sind vor allem im organisatorischen Bereich ange-

siedelt. 
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

elektronische Fassung
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